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Änderungsantrag  AN/BV0115/2020/24 
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Stadtverordnetenversammlung  09.12.2020 

 
 
 
Einreicher:  Fraktion DIE LINKE 

 
 
Betreff: Änderungsantrag zur BV0115/2020 - Wertgrenze Nachtragshaushalt 
 
 
Änderungsantrag:  
 
Die SVV beschließt folgende Änderung: §5 4. Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu 
erlassen sind, werden bei  

a) Der Entstehung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisse gegenüber dem Plan auf 
1.000.000 EUR festgesetzt. 

 
 
Begründung:  
 
Im Haushaltsjahr 2021 stellt uns nicht nur die COVID-19-Pandemie vor große Herausforderungen. 
Auch die geplanten großen Investitionen im nächsten Jahr und die Digitalisierung der Verwaltung 
bedürfen der Beachtung durch die Stadtverordneten. Wie im Haushaltsvorbericht schon erwähnt, 
ist mit gravierenden Einbrüchen bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Zwar wird in der 
Kommentierung zum §68BbgKVerf (Nachtragssatzung) die Möglichkeit beschrieben, die 
Erheblichkeitsgrenze zwischen 1 bis 3 % zu den Veranschlagten ordentlichen Aufwendung des 
Ergebnishaushaltes festzulegen, so sehen wir keine Notwendigkeit die bisherigen Grenzen zu 
verändern. Außerdem sind wir der Meinung, dass aus Gründen der Transparenz keine 
Veränderung der Grenzen in diesem wahrscheinlich schwierigen Haushaltsjahr erfolgen sollte. 
 
 
 
Hennigsdorf, 07.12.2020 
 
 
 
 

gez. U. Degner 
Vorsitzende 

der Fraktion DIE LINKE 
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